
 

 

 

 
 

Entgeltordnung der Stadt Cloppenburg für das „Soestebad“ 
vom 14.06.2010 

 
 
 
Der Rat der Stadt Cloppenburg hat in seiner Sitzung am 14.06.2010 gem. § 40 Abs. 1 Nr. 7 
Nds. Gemeindeordnung folgende Entgeltordnung für das Soestebad beschlossen:  
 
 

§1 
 

Das Soestebad ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Cloppenburg. Die Stadt Cloppenburg 
betreibt dieses. 
 
 

§2 
 

Für den Besuch, die Nutzung sowie die Inanspruchnahme von Leistungen des Soestebades 
werden Entgelte auf privatrechtlicher Basis erhoben.  
 
 

§3 
 

Die Höhe der Entgelte sowie die Ermäßigungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten 
Aufstellung der einzelnen Tarife.  
 

 
§4 
 
 

Die Entgeltordnung des Soestebades wird in der Münsterländischen Tageszeitung und in der 
Nordwestzeitung veröffentlicht. Sie tritt mit der Wiedereröffnung in Kraft. 
 
Cloppenburg, 14.06.2010 
 
 

Stadt Cloppenburg 
gez. Dr. Wiese 

-Bürgermeister- 
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Anlage: 
 
Eintrittspreise Soestebad: 
 
Freizeitbad inkl. Textilsauna     

Erwachsene 2 Std. 5,50 €
  4 Std. 7,50 €
  Tageskarte 8,50 €
  Nachzahlung je angefangene 30 Min. 1,00 €

  
Frühschwimmertarif    
(gilt Di + Do von 6:30 - 8:00 Uhr) 4,50 €

Kinder / Jugendl. bis einschl. 
17 J. 2 Std. 3,50 €
 4 Std. 5,00 €
  Tageskarte 5,50 €
  Nachzahlung je angefangene 30 Min. 0,50 €

  
Frühschwimmertarif  
(gilt Di + Do von 6:30 - 8:00 Uhr) 3,00 €

 
Spätschwimmtarif (ab 20 Uhr)  3,50 €
 
Es sollen als Ergänzung folgende Festlegungen gelten: 
 

 Kleinkinder bis 1 m Körpergröße haben freien Eintritt. 
 
 Familienrabatt: 

 Eine Familie besteht aus mindestens einem Erwachsenen und einem Kind 
 derselben Familie. Erwachsenen erhalten 1,00 € Rabatt, Kinder /Jugendl. 0,50 €  
            auf alle Tarife.  
 

 Cloppenburger Familienpass wird berücksichtigt: 
 
o Familie mit einem Kind   20% 
o Familie mit zwei Kindern  30% 
o Familie mit drei und mehr Kindern 50% 

 
 Ermäßigung / Sozialtarif:  

Schüler ab 18 Jahren, Studenten bis einschl. 28 Jahren, Wehr-  und 
 Zivildienstleistende, Sozialhilfeempfänger sowie Schwerbehinderte (Grad der 
Behinderung: 50%) erhalten bei Vorlage des entsprechenden Ausweises den  
Kinder- / Jugendl.-Tarif. 

  
 Frühschwimmertarif: 

gilt Di + Do von 6:30 - 8:00 Uhr, in den Ferien bis 9:00 Uhr. 
   

 Zum Geburtstag gilt für Kinder:    
 ein freier Eintritt in der Geburtstagswoche. Ein Ausweis ist dafür vorzulegen. 
    

 Doppelrabatte sind ausgeschlossen.  
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 Geldwertkarte:   
 Mit einer Geldwertkarte erhält man auf die Einzeleintritte (vgl. Tabelle oben) 
 folgende Rabatte:    
 

Wert der Karte Rabatt 
50 € 5% 

100 € 10% 
300 € 20% 

  
Die Geldwertkarte ist übertragbar. Bei Kauf wird ein Kartenpfand von 5 € erhoben.
   

 
 Gutscheine - eine schöne Geschenkidee.   

 Alle Leistungen und Angebote können auch als Gutschein erworben werden. 
 

 Gruppen:   
 Ab 15 Personen: 10 % Gruppenrabatt auf die regulären Tarife.  
     Alle sonstigen Rabatte entfallen. Um Anmeldung wird gebeten. 
 
Hinweis auf jeder Preisliste: Es gelten die an der Kasse ausgehängten Tarife. Änderungen 
und Irrtum vorbehalten.  
 
 
Sonstige Preisregelungen: 
 

 Für Veranstaltungen und besondere Angebote gelten ggf. aufwandsbedingte 
Sondertarife im marktüblichen Rahmen, bspw. Candle-Light-Schwimmen mit 
Gastronomieangebot zu verlängerten Öffnungszeiten, besondere Saunaangebote o.ä. 

 
 Sommerferienaktion: 2 Std.-Tarif gilt als Tagskarte innerhalb der Sommer-

Schulferien. 
 

 Schulen: 
Schulen zahlen zukünftig einen Preis pro Bahn pro Schulstunde von 18,50 € für das 
Schwimmerbecken im Hallenbad (bisher: 12,00 €) und für das Lehrschwimmbecken 
pro Schulstd. 65,00 € (bisher: 42,58 €). 

 
 


